Technische Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im
Elektrizitatsnetz der badenovaNETz GmbH
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Allgemeines

Die nachfolgend aufgefiihrten technischen Mindestanforderungen an
Strommesseinrichtungen sind von Messstellenbetreibern nach § 21 b Abs.
3S.2Nr.2 EnWG und § 12 Abs. 1 Messstellenrahmenvertrag
sicherzustellen. Dies gilt auch bei der Durchfiihrung von Umbauten und
Wartungsarbeiten an bestehenden Strommesseinrichtungen.

Die Regelungen des zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer
abgeschlossenen Netzanschlussvertrages einschlief3lich der zu Grunde
liegenden Technischen Anschlussbedingungen (TAB) bleiben unberiihrt.

Grundsatzliche Anforderungen

Bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb der Messstelle sind neben den
einschldgigen gesetzlichen Vorschriften (insbesondere den eichrechtlichen
Vorgaben), den Normen und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik die nachfolgenden technischen Anforderungen zu beachten. Der
Messstellenbetreiber stellt sicher, dass an der Messstelle alle
Voraussetzungen zur einwandfreien Messung der abrechnungsrelevanten
GroRen dauerhaft und sicher eingehalten werden. Der Messstellenbetreiber
ermoglicht dem Netzbetreiber jederzeit ungehinderten und
uneingeschrankten Zugang zur Messeinrichtung.

Der Messstellenbetreiber hat den im ,,Metering Code” (VDN-Richtlinie bzw.
FNN-Anwendungsregel) in der jeweils aktuellen Fassung festgelegten
Anforderungen zu entsprechen. Dem Messstellenbetreiber sind diese
Anforderungen bekannt.

Der Aufstellungsort der Messeinrichtung muss zuganglich, beluftet,
beleuchtet, witterungsgeschiitzt und trocken sein. Bei Aufstellung im
Freien sind die Anforderungen durch gleichwertige Malinahmen zu erfiillen
(z. B. Schutzarten durch Gehduse). Die Einhaltung der zuldssigen
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4.2

Umgebungs- und Betriebstemperaturbereiche der Messeinrichtungen und
ggf. weiteren sonstigen Anforderungen an den Aufstellungsort ist
sicherzustellen.

Die erforderlichen Wand- und Montageabstande (z. B. fur
Instandhaltungsmafnahmen, Zahlerwechsel) sind einzuhalten.

Die Messeinrichtung ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und ggf. unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Netzbetreibers gegen unberechtigte Energieentnahmen und
Manipulationsversuche zu schiitzen (z.B. durch Plombierung, passiver
Manipulationsschutz). § 8 Abs. 3 des Messstellenrahmenvertrages ist zu
beachten.

Steuereinrichtungen und Tarifschaltzeiten

Es sind die vom Netzbetreiber vorgegebenen Tarifschaltzeiten zu
realisieren.

Bei Anlagen mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen sind seitens
des Messstellenbetreibers vorherige Abstimmungen mit dem Netzbetreiber
erforderlich (z.B. beziiglich der Lastschaltung).

Anforderungen an Messeinrichtungen

Eingesetzte Arbeitszahler missen fir die Kundenselbstablesung geeignet
sein. Dies gilt als erfiillt, wenn alle erforderlichen Register oder Zahlwerke
gleichzeitig ablesbar sind (keine Tastenbedienung oder rollierende
Anzeige). In allen anderen Fallen hat eine Einweisung durch den
Messstellenbetreiber zu erfolgen.

Die Kommunikationseinrichtung zur Fernablesung eines Lastgangzahlers,
inklusive der Verantwortung fur deren Funktionsweise, gehort zum
Tatigkeitsumfang des Messstellenbetreibers. Der Messstellenbetreiber hat
Modems mit transparentem Ubertragungsmodus und ohne aktivierten
Passwortschutz einzusetzen.

Zur Sicherstellung eines reibungslosen und kostengunstigen
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Datenaustausches mit dem Netzbetreiber sind die verwendeten Gerate und
Parametrierungen rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Anlage mit dem
Netzbetreiber abzustimmen.

Messeinrichtungen sind so zu dimensionieren, dass eine einwandfreie
Messung gewahrleistet ist. Dabei ist die GroRe des leistungsbegren-zenden
Sicherungselements (z. B. SH-Schalter) zu berticksichtigen.

Die Dimensionierung von Messeinrichtungen in Mittelspannung und in
hoheren Spannungsebenen ist mit dem Netzbetreiber vorab rechtzeitig
abzustimmen.

Wandlermessungen sind als Vierleiterschaltung aufzubauen. Dies gilt nur
fur Neuanlagen und neu einzubauende Wandler in bestehenden Anlagen.

Ab einschliel3lich der Mittelspannungs-Ebene bedurfen die vom
Messstellenbetreiber eingebauten Wandler der vorherigen Freigabe durch
den Netzbetreiber. Die geforderte Kurzschlussfestigkeit von Betriebsmitteln
im Mittelspannungsnetz betragt mindestens 16 kA.

Identifikationsnummer von Zahler oder Zusatzeinrichtungen

Bis zum Inkrafttreten der DIN 43863-5 wird der Messstellenbetreiber Zahler
oder Zusatzeinrichtungen wie folgt kennzeichnen und fiihren: Die
Identifikationsnummer besteht aus der Sparte, der Herstellerkennung, dem
Baujahr und der Fabriknummer des Zahlers, siehe Abbildung 1. Die Liste der
Herstellerkennungen wird auf Anforderung durch den Netzbetreiber
bereitgestellt.



Sparte Hersteller B-Jahr Fabriknummer

[1]2]3] [1T2] [a]2[3]4]s[6[7[8[9]10]
[2]3]4] [5]6] [7]8]9]10[11]12[13][14]15]16] Anzahl: 16
[oT1T8] [of2] [ofofs[7]6[5[4[3]2]1]
T Fabriknummer wie bisher (rechtsbiindig mit fihrenden Nullen)
Baujahr
001 = ABB
002 = AEG
usw.
nach OBIS
1 = Elektrizitat
7 =Gas

usw.

Abbildung 1: Aufbau der Identifikationsnummer

Sicherheitstechnische Anforderungen

Der Messstellenbetreiber ist dafiir verantwortlich, dass nach Einbau bzw.
Ausbau der Messeinrichtung offene elektrische Anlagenteile abgedeckt
und gegen unbeabsichtigtes Beruhren gesichert werden.

Freigabe und Inbetriebnahme von Messeinrichtungen

Bei der Freigabe und Inbetriebsetzung von elektrischen Anlagen sind
samtliche gesetzlichen Vorschriften, Normen und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik in den jeweils gliltigen Fassungen, und
folgende Vorschriften und Richtlinien, zu beachten:

« Berufsgenossenschaftliche Vorschrift fur Sicherheit und Gesundheit bei

der Arbeit
« DIN (EN)/ VDE Bestimmungen
« VDEW Richtlinien
« PTB Richtlinien
« Anerkannte Regeln der Technik
« Niederspannungsanschlussverordnung - NAV
« Technische Mindestanforderungen des Netzbetreibers
« Bundesimmissionsschutzgesetz.
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Messeinrichtungen in den Spannungsebenen

Messeinrichtungen in Niederspannung

Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage (inklusive der
Messeinrichtung) bis zur ersten Trenneinrichtung nach dem
Hausanschluss erfolgt ausschlieBlich durch den Netzbetreiber oder
dessen Beauftragten nach Vorliegen der Fertigstellungsanzeige des
eingetragenen Installationsunternehmens der elektrischen Anlage
des Anschlussnehmers.

Befindet sich zwischen Hausanschluss und Messeinrichtung keine
Trennvorrichtung (z.B. Zahlervorsicherung), so ist zusatzlich eine
schriftliche Errichterbestatigung fur die Messeinrichtung durch
den Messstellenbetreiber erforderlich.

Eine Wiederinbetriebnahme des Hausanschlusses nach einer
Anderung, Wartung oder Instandsetzung der Messeinrichtung
durch den Messstellenbetreiber erfolgt durch den Netzbetreiber
analog den Punkten 7.2.1.1 und 7.2.1.2.

Als Errichterbestatigung verwendet der Messstellenbetreiber das
Formular ,,Anmeldung zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz®“. Unter ,,auszufuhrende Arbeiten ist
»Messstellenbetrieb® anzugeben. Mit der Unterschrift des
Messstellenbetreibers wird die Freigabe zur Inbetriebsetzung der
Messeinrichtung erteilt und sie kann unter Spannung gesetzt
werden.

Messeinrichtungen in Mittelspannung

Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage (inklusive der
Messeinrichtung) bis zur ersten Trenneinrichtung nach dem
Ubergabeschalter erfolgt ausschlieRlich durch den Netzbetreiber
oder dessen Beauftragten nach Vorliegen der erforderlichen
Errichterbestatigungen.
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7.1.1.8.

7.1.1.9.

Befindet sich zwischen Ubergabeschalter und der Messeinrichtung
keine Trennstelle, so ist eine schriftliche Errichterbestatigung
gemal Berufsgenossenschaftlicher Vorschrift fiir Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit (BGV) fiir die Messeinrichtung durch den
Messstellenbetreiber erforderlich.

Eine Wiederinbetriebnahme am Netzanschlusspunkt nach einer
Anderung, Wartung oder Instandsetzung der Messeinrichtung
durch den Messstellenbetreiber erfolgt durch den Netzbetreiber
analog den Pkt. 7.2.2.1und 7.2.2.2.

Messeinrichtungen in Hochspannung

Freigabe und Inbetriebnahme von Messeinrichtungen in der
Hochspannung sind individuell zwischen Messstellenbetreiber und
Netzbetreiber abzustimmen.

7.2. Dokumentation

Der Messstellenbetreiber ist Anlagenverantwortlicher fur die
Messeinrichtung und die der Messeinrichtung zugehorigen Anlagenteile.
Mit der Anzeige der Messstelle beim Netzbetreiber und der Ubermittlung
der Messgeratedaten dokumentiert der Messstellenbetreiber zugleich die
ordnungsgemale Installation und Inbetriebnahme der Messeinrichtung
und der zugehdrigen Anlagenteile.

7.3. Plombierung

Ungemessene und/oder offene Anlagenteile sind in geeigneter Weise vor
unberechtigter Energieentnahme und Manipulation zu schutzen. Der
Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragte fuhren Plombierungen nur
fur unmittelbar zur Messeinrichtung gehérende Anlagenteile durch (z.B.
Klemmdeckel, Zahlerplatze). Die Plombierung muss so gestaltet sein, dass
ein Ruickschluss auf das plombierende Unternehmen méglich ist. Werden
im Zuge von Arbeiten Plombierungen anderer Anlagenteile entfernt oder
beschadigt, so ist der Netzbetreiber unverziglich schriftlich zu informieren.
Besteht eine Vereinbarung des Installations- bzw.
Messstellenbetreiberunternehmens mit dem Netzbetreiber zur
Wiederplombierung, so ist die Wiederplombierung unverzuglich
durchzufihren.



8.  Weitere Anforderungen der badenovaNETz GmbH

e Nach Ausbau der Messeinrichtung durch den neuen Messstellenbetreiber
ist diese an folgende Anschrift zu tibergeben/ubersenden:

badenovaNETZ GmbH
Hans-Bunte-Str. 1
79108 Freiburg



	1. Allgemeines
	2. Grundsätzliche Anforderungen
	3. Steuereinrichtungen und Tarifschaltzeiten
	Es sind die vom Netzbetreiber vorgegebenen Tarifschaltzeiten zu realisieren.
	Bei Anlagen mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen sind seitens des Messstellenbetreibers vorherige Abstimmungen mit dem Netzbetreiber erforderlich (z.B. bezüglich der Lastschaltung).

	4. Anforderungen an Messeinrichtungen
	4.1 Eingesetzte Arbeitszähler müssen für die Kundenselbstablesung geeignet sein. Dies gilt als erfüllt, wenn alle erforderlichen Register oder Zählwerke gleichzeitig ablesbar sind (keine Tastenbedienung oder rollierende Anzeige). In allen anderen Fällen hat eine Einweisung durch den Messstellenbetreiber zu erfolgen.
	4.2 Die Kommunikationseinrichtung zur Fernablesung eines Lastgangzählers, inklusive der Verantwortung für deren Funktionsweise, gehört zum Tätigkeitsumfang des Messstellenbetreibers. Der Messstellenbetreiber hat Modems mit transparentem Übertragungsmodus und ohne aktivierten Passwortschutz einzusetzen.Zur Sicherstellung eines reibungslosen und kostengünstigen Datenaustausches mit dem Netzbetreiber sind die verwendeten Geräte und Parametrierungen rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Anlage mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
	4.3. Messeinrichtungen sind so zu dimensionieren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist. Dabei ist die Größe des leistungsbegren-zenden Sicherungselements (z. B. SH-Schalter) zu berücksichtigen.
	4.4. Die Dimensionierung von Messeinrichtungen in Mittelspannung und in höheren Spannungsebenen ist mit dem Netzbetreiber vorab rechtzeitig abzustimmen.

	4.6 Ab einschließlich der Mittelspannungs-Ebene bedürfen die vom Messstellenbetreiber eingebauten Wandler der vorherigen Freigabe durch den Netzbetreiber. Die geforderte Kurzschlussfestigkeit von Betriebsmitteln im Mittelspannungsnetz beträgt mindestens 16 kA.
	5. Identifikationsnummer von Zähler oder Zusatzeinrichtungen
	6. Sicherheitstechnische Anforderungen
	7. Freigabe und Inbetriebnahme von Messeinrichtungen
	Bei der Freigabe und Inbetriebsetzung von elektrischen Anlagen sind sämtliche gesetzlichen Vorschriften, Normen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik in den jeweils gültigen Fassungen, und folgende Vorschriften und Richtlinien, zu beachten: 
	• Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
	• DIN (EN)/ VDE Bestimmungen
	• VDEW Richtlinien
	• PTB Richtlinien
	• Anerkannte Regeln der Technik
	• Niederspannungsanschlussverordnung – NAV
	• Technische Mindestanforderungen des Netzbetreibers
	• Bundesimmissionsschutzgesetz.
	7.1.1. Messeinrichtungen in den Spannungsebenen
	7.1.1.1. Messeinrichtungen in Niederspannung
	7.1.1.2. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage (inklusive der Messeinrichtung) bis zur ersten Trenneinrichtung nach dem Hausanschluss erfolgt ausschließlich durch den Netzbetreiber oder dessen Beauftragten nach Vorliegen der Fertigstellungsanzeige des eingetragenen Installationsunternehmens der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers.
	7.1.1.3. Befindet sich zwischen Hausanschluss und Messeinrichtung keine Trennvorrichtung (z.B. Zählervorsicherung), so ist zusätzlich eine schriftliche Errichterbestätigung für die Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber erforderlich.
	7.1.1.4. Eine Wiederinbetriebnahme des Hausanschlusses nach einer Änderung, Wartung oder Instandsetzung der Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber erfolgt durch den Netzbetreiber analog den Punkten 7.2.1.1 und 7.2.1.2.
	7.1.1.5. Als Errichterbestätigung verwendet der Messstellenbetreiber das Formular „Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz“. Unter „auszuführende Arbeiten“ ist „Messstellenbetrieb“ anzugeben. Mit der Unterschrift des Messstellenbetreibers wird die Freigabe zur Inbetriebsetzung der Messeinrichtung erteilt und sie kann unter Spannung gesetzt werden.
	7.1.1.5.1. Messeinrichtungen in Mittelspannung
	7.1.1.6. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage (inklusive der Messeinrichtung) bis zur ersten Trenneinrichtung nach dem Übergabeschalter erfolgt ausschließlich durch den Netzbetreiber oder dessen Beauftragten nach Vorliegen der erforderlichen Errichterbestätigungen.
	7.1.1.7. Befindet sich zwischen Übergabeschalter und der Messeinrichtung keine Trennstelle, so ist eine schriftliche Errichterbestätigung gemäß Berufsgenossenschaftlicher Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV) für die Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber erforderlich.
	7.1.1.8. Eine Wiederinbetriebnahme am Netzanschlusspunkt nach einer Änderung, Wartung oder Instandsetzung der Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber erfolgt durch den Netzbetreiber analog den Pkt. 7.2.2.1 und 7.2.2.2.
	7.1.1.9. Messeinrichtungen in Hochspannung

	7.2. Dokumentation
	7.3. Plombierung

	8. Weitere Anforderungen der badenovaNETZ GmbH 

